
Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema 
Stellenausschreibung Fachangestellter für Bäderbetriebe  

oder Rettungsschwimmer (m/w/d) 
-Kennziffer 2024-001- 

 
 
Die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Abhängigkeit von den persönlichen Voraussetzungen die Stelle Fachangestellter für Bäderbetriebe  
oder Rettungsschwimmer (m/w/d) in Vollzeit (ggf. Teilzeit) unbefristet zu besetzen. 

 
Die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema liegt im Erzgebirgskreis. Aue-Bad Schlema gehört zur 
Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau und bietet als Wirtschafts-, Handels-, Dienstleistungs- und 
Verwaltungszentrum Besuchern und Bewohnern ein breites Leistungsspektrum an. Die Stadt ist unter 
anderem Träger von zehn Kindertagesstätten, Schulträger, Träger von Museen und Bibliotheken 
sowie des Zoos der minis. 
 

Die Stelle beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben: 
 

1. Badebetrieb Schwimmhalle / Freibad 
- Unterstützung bei der Wasseraufsicht und Betreuung von Gästen der Sauna  
- Verkehrssicherungspflicht im Beckenumlauf  
- Erste-Hilfe-Leistung  
- Einhaltung von Hygienevorschriften und Sauberkeit in den Einrichtungen  
- Durchführung von Aquafitnesskursen sowie Kinderschwimmkursen 
- Kassierung im Vertretungsfall  
 
2.  Reinigung und Pflege von Gebäude und Gelände (Schwimmhalle/Sauna/Freibad) sowie 
 Unterstützung bei der Vorbereitung der Freibadsaison  

 
Stellenanforderung/benötigter Abschluss: 

 erfolgreicher Abschluss Fachangestellte/r für Bäderbetriebe oder mind. gültiges 
Rettungsschwimmabzeichen in Silber 

 aktueller Nachweis Erste-Hilfe-Kurs von mind. 8h Schulungsumfang 

 Bewerbungen mit o.g. gleichwertigen Abschluss/Voraussetzungen können 
Berücksichtigung finden. 

 
Voraussetzungen: 

 Berufserfahrung 

 hohe Flexibilität und Belastbarkeit, die Fähigkeit zu kooperativem Arbeitsstil  

 Durchsetzungsvermögen und besucherfreundliches Auftreten 

 selbstständige, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise 

 Fortbildungsbereitschaft 

 Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung (Wochenend-, Feiertags- und Schichtdienst) 
hinsichtlich der Öffnungszeiten  

 Führerschein Klasse B und Bereitschaft Nutzung des Privat-PKW für Fahrten zwischen 
den Standorten Schwimmhalle/Freibad/Rathaus 

 
Wünschenswert: 

 Bestandene Prüfung nach der Ausbildereignungs-Verordnung 
 
Wir bieten Ihnen: 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer Vergütung entsprechend nach TVöD-V der 
persönlichen Voraussetzungen 

 Zahlung eines Leistungsentgelts sowie Jahressonderzahlung 

 eine betriebliche Altersvorsorge 

 umfangreiche Möglichkeiten der Fortbildung 

 Berücksichtigung von Zeiten einer vorherigen einschlägigen beruflichen Tätigkeit für die 
Stufenzuordnung, Zeiten bei Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes 

 Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeitgestaltung entsprechend Dienstvereinbarung 
 



 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit den vollständigen und aussagekräftigen 
Unterlagen (beizufügen sind ein Lebenslauf, Nachweise der Qualifikationen in Kopie, 
Arbeitszeugnisse, Nachweis Schwerbeschädigteneigenschaft) unter Nennung der Kennziffer 
Stellenausschreibung 2024-001 einreichen an:  
Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema, Hauptamt/Personalwesen, Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad 
Schlema oder per E-Mail, zusammengefasst als ein einzelnes PDF-Dokument, an 
bewerbung@aue.de.  
 
Ende der Bewerbungsfrist: 10.04.2024  
 
Für Fragen zum Aufgabenbereich steht Ihnen Frau Guhde (03771-51642) gerne zur Verfügung. 
Auskünfte zum Bewerberverfahren und personalrechtlichen Angelegenheiten erteilt Ihnen Frau Süß 
(03771-281106). Erschließt sich kein geeigneter Bewerberkreis, behält sich die Stadt weitere 
Veröffentlichungen oder auch eine Verlängerung der Bewerbungsfrist vor. Chancengleichheit ist 
selbstverständlich, schwerbeschädigte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Qualifikation und 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen und reichen Sie Ihre 
Unterlagen mit Heftstreifen in Kopie ein. Grundsätzlich werden nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens alle Bewerbungsunterlagen datenschutzgerecht vernichtet.  
 
 
 
 
gez. Kohl  
Oberbürgermeister 
 
 
 


